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· 	 Schweizerischer Zentralverein für das Blinden-

	 wesen SZB, St.Gallen

· 	 Schweizerischer Blinden- und Sehbehinderten-

	 verband SBV, Bern 

· 	 Schweizerischer Blindenbund SBb, Zürich

Weitere Informationen unter: 

www.weisserstock.ch

Bitte gewähren Sie blinden und sehbehinderten 

Menschen, die mit dem weissen Stock unterwegs 

sind, immer den Vortritt – nicht nur am Fuss-

gängerstreifen. Herzlichen Dank!



Der weisse Stock ist ein wichtiges Hilfsmittel und 

Erkennungszeichen für blinde und sehbehinderte 

Menschen. Dank ihm können sie sich sicher und 

weitgehend selbständig fortbewegen und sind mobil.

Was für sehende Verkehrsteilnehmende besonders 

wichtig ist: Der weisse Stock ist ein Verkehrsschutz-

zeichen für Blinde und Sehbehinderte und gewährt 

im Strassenverkehr immer den Vortritt – auch dort, 

wo kein Schutz durch einen Fussgängerstreifen 

vorhanden ist. Der Vortritt gilt also zum Beispiel auch 

in Tempo 30-Zonen, in Begegnungszonen oder 

ausserhalb von Ortschaften.

Die «Verordnung über die Strassenverkehrsregeln 

VRV» legt dies in Artikel 6, Absatz 4 fest:

«Unbegleiteten Blinden ist der Vortritt stets zu ge-

währen, wenn sie durch Hochhalten des weissen 

Stockes anzeigen, dass sie die Fahrbahn überqueren 

wollen.»

Ein ausgebildeter Tastsinn und ein gutes Gehör 

ermöglichen es blinden und sehbehinderten Men-

schen, mobil zu sein. Der weisse Stock ist hilfreich 

für das Suchen und Auffinden von Trottoirs, Über-

gängen, Wegen, Treppen oder Türen. Er bietet aber 

auch Schutz vor lauernden Gefahren: unerwartete 

Baustellen, falsch parkierte Fahrzeuge oder andere 

Hindernisse.

Sehbehinderte Personen haben zudem grosse Mühe, 

Gesichter und Verkehrsampeln zu erkennen oder 

Strassenschilder und Fahrpläne zu lesen. Blinde 

Menschen können diese Orientierungshilfen über-

haupt nicht wahrnehmen. Die Aufmerksamkeit und 

die Hinweise sehender Menschen helfen deshalb, 

Unfälle zu verhüten.

Blinde und sehbehinderte Menschen danken Ihnen 

für die erhöhte Aufmerksamkeit, Solidarität und 

Rücksichtnahme!
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WEISSER STOCK
= VORTRITT!

helfen sie mit,
unfälle zu
verhüten

Das ist die Situation: Die blinde Person möchte an 

dieser Stelle über die Strasse. Das Hochhalten des 

Stockes ist ihr Zeichen.

Was tun? Nicht winken, nicht hupen, auch den Motor 

nicht abstellen, einfach anhalten, warten bis die 

Person die Strasse überquert hat und weiterfahren. 

So einfach ist das! «Weisser Stock = Vortritt!»


